
Vorwort zur dritten Auflage.

Vey Veranstaltung der gegenwärtigen dritten Auflage habe ich nicht nur die möglichst voll-

ständige und genaue Angabe der Zoll - Lariffs - Sätze neuerdings besorgt, - und die Einleitung

„wegen Vermeidung des Nachschlagens der besonderen Verordnungen " nahmhast erweitert,

sondern auch eine alphabetische Uebersicht über das Ganze der in den deutschen , galizischen

und ungarischen Provinzen , und größten Theils auch schon im lombardisch -venetianischen König¬

reiche und in Tirol bestehenden allgemeinen Zollversassung beygefügt.
In Ansehung dieser neuen Aufgabe glaubte ich mich auf die Bestimmungen der allgemeinen

Zollordnung vom Jahre und der nachgefolgten Abänderungen , auf den Wirkungskreis der

Zoll - und Dreyßigst - Behörden , auf die in dem Tariffe nicht vorkommenden einzelnen Zoll-

freyheiten , Local - Begünstigungen rc. , und überhaupt nur auf solche Vorschriften und Anord¬

nungen beschränken zu müssen , welche das verehrte Publicum außer den in der Einleitung
vorkommenden Pflichten der Parteyen oder den Regeln des Verhaltens und der Zahlungen

interessiren dürsten ; daher in dieser Uebersicht die VerwaltungS - und Disciplinar - Vorschriften

nicht ausgenommen worden sind.
Indem ich hoffe , Sachkenner werden den Umstand berücksichtigen , daß bey dieser Zugabe der

bestimmte Gesichtskreis nicht zu überschreiten war , glaube ich , durch die gegenwärtige nahm-

hafte Erweiterung dieses schon in den Jahren 1622 und 1826 günstig aufgenommenen Werkes

mich der wohlwollenden Erinnerung des verehrten Publicums neuerdings zu empfehlen.
ES dürste also nur noch zu bemerken seyn , daß diese Auflage nicht nur die sämmtlichen

in Wirksamkeit stehenden älteren Verordnungen , sondern auch alle vom 12 . Februar 1626

bis zum Schluffe des Militär -Jahres 1826 nachgefolgten Abänderungen und neuen Zollbestim-

mungen enthält , dann daß dieses Werk , zu Folge gnädigen Auftrages der hochlobllchen b. k.

allgemeinen Hofkammer, -von der k. k. Gefällen - und Domänen - Hofbuchhaltung
geprüft und richtig befunden worden ist.

Wien den 20 . December 1628.

Der Verfasser.
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